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Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltuitg 

über die Regierungsvorlage (460 der Bei
lagen): Bundesgesetz, womit die Vorschriften 

über das Arbeitsbuch aufgehoben .werden. 

Der vorliegende Geset~entw'urf sieht in § 1 die 
Aufhebung aller ehemals reichsdeutschen Bestim-
mungen über das Arbeitsbuch vor. Hie'durch 
wird den Bestrebungen, ehemals reichsdeutsche 
Vorschriften zu beseitigen, entsprochen. Ein Be
dürfnis, die deutsrnen Vorschriften über das Ar
beitsbuch durch österreichisches Recht zu er
setzen, besteht nicht, da die Arbeitsämter die 
Arbeitsbücher zur Du~chführung ihrer Aufgaben 
nicht mehr benötigen. Nach § 2 der Regierungs7 
vorlage ,haben die Dienstgeber den bei ihnen 
noch beschäftigten Dienstnehmern die Arbeits
bücher' auszufolgen. Dienstnehmer, deren Ar-' 
beitsbücher sich in Verwahrung eines Dienst
gebers befinden, bei dem sie ,nicht mehr beschiif
tigt sind; haben selbst für die Aushändigung ihrer 
Arbeitsbücher Sorge zu trageIl. Arbeitsbücher, 
deren Ausfolgung bis zum 31. Dezember 1955 
nicht möglich war, sind vom' Dienstgeber dem 
zuständigen Arbeitsamt' zu übermitteln. Durch 
§. 3 des 'Entwurfes bleiben die Träger der gesetz
hchen Krankenversicherung weiterhin verpflich
tet, e~ne Durchs~~,ift der bei ihnen einlangenden 
AnzeIgen ,der Dtenstgeber über die An- und Ab-' 
meldung. der Dienstnehmer zur Sozialversiche
rung dem zuständige~ Arbeitsamt zu übersenden. 
Die Arbeitsämter benötigen diese Anzeigen vor 
allem zur Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarkt
beobachtung. 

Die Vorschriften über das Arbeitsbuch haben 
auch für die Landwirtschaft gegolten. Nach dem 
Wiederinkrafttreten des Bundes-V erfassun~s-

Frühwirth, 
Ber:ichterstatter. 

gesetzes in der Fassung von 1929 sind 'sie als 
Landesgesetze weiter in Geltung geblieben, sind 
aber mit 20. Oktober 1948 außer Kraft getreten. 
Durch das im Jahre 1948 erlassene Landarbeits
gesetz wurde hinsichtlich des Arbeitsbuches auf 
dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft eine 
Neuregelung getroffen. Diese Regelung, wird 
durch die mit diesem, Gesetzentwurf' verfügte 
Aufhebung der ehemals reichsdeutschen Vor
schriften über das Arbeitsbuch nicht berührt. 

Der Ausschuß für sozi~le Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 17. März 
1955 beraten. In der Debatte, an der sich die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Ha r t man n, K a n
du t s c h, Mach u n z e, Uh 1 i r, Voll man n 
und Bundesminister für soziale Verwaltung 
Mai sei beteiligten, wurde der Meinung Aus
druck gegeben, daß trotz dem Außerkrafttreten 
der Vorschriften über das Arbeitsbuch die Ar
beitsbücher ,von den Dienstnehmern in ihrem 
eigenen Interesse aufbewahrt werden sollen, weil 
die Eintragungen in denselben für in der 'V~r'" 
gangenheit liegende BesChäftigungszeiten allen
falls als Nachweis bei Geltendmachung der Lei- , 
stungen der Rentenversicheru':1g dienen können. 
Der Gesetzentwurf wurde mit kleinen vom Be
ricnterstatter beantragten Abänderu'~gen eih-" 
sti~mig angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwilltung stellt so-
mit den A n t ra ,gi der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten, Gese,tz
entwurf (460 der Beilagen) mit, den a ng e- 'j. 
schlo,sie,nen Abänqerungt:n die ver
fassungsmäßige Zustimmung, e,rteilen. 

Wien, am 17. März 1955. 

, Proksch, 
Obmann. 

). 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 460 der Beilagen. 

1. In. § 1 Abs. 1 WIrd zwischen den Worten I 2. In § 3 werden die' Worte "bleiben weiter-
"Alle retchsdeutschen" das Wort "ehemals" ein- hin" durch das Wort sind" ersetzt. ' 
pfü~ .' , ," 
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